
   

Verhaltens- und Hygieneregeln für den Schulbetrieb ab dem 13. September 2021 
 

 Testpflicht: Gemäß der Corona-Verordnung des Ministeriums für Kultus, Jugend und 
Sport müssen alle Schüler*innen, die weder geimpft noch genesen sind, 2 x pro Woche 
getestet werden, um am Unterricht teilnehmen zu können. Das Kultusministerium empfiehlt 
auch den Geimpften oder Genesenen bis zum 26. September 2021 an den angebotenen 
Selbsttest teilzunehmen. 
Schüler*innen, die nicht an den Selbsttests teilnehmen oder keine Testbestätigung 
vorlegen können und weder geimpft noch genesen sind, dürfen nicht am Unterricht 
teilnehmen. 
Ab dem 27. September 2021 wird die wöchentliche Testpflicht auf 3 x pro Woche für 
die nicht immunisierten Schüler*innen erhöht. 
 

 In den Schulgebäuden, auch im Klassenzimmer und den Fachräumen, ist das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes (MNS – medizinische OP Maske, FFP-2 Maske oder KN95 
Maske) für alle verpflichtend. 
Lediglich im Sport- und Musikunterricht kann, unter Einhaltung der Regelungen des 
Ministeriums für Kultus und Sport, davon abgewichen werden. 
 

 Auf dem Campus kann z.B. in den Pausen der MNS abgenommen werden, sofern nach 
allen Seiten ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten wird. Dies gilt vor allem für die 
Nahrungsaufnahme. 
 
Jede/r Schülerin/Schüler muss einen eigenen MNS bei sich führen und/oder tragen. Es 
empfiehlt sich im Laufe des Schultages von Zeit zu Zeit die Maske zu wechseln, weshalb 
jede/r Schülerin/Schüler ausreichend viele MNS mitbringen sollte. 
 

 Die angebrachten Hinweisschilder sind stets zu beachten. 
 

 Abstandsgebot: In den Fluren, Treppenhäusern, Toiletten und auf dem Campus ist das 
Einhalten eines Mindestabstandes von 1,5 m zu beachten. Dies gilt nicht innerhalb des 
Klassenverbundes solange ein MNS getragen wird. 
 

 Betreten der Schulgebäude: Alle Personen, die morgens ein Schulgebäude zum ersten 
Mal betreten, müssen sich an den vorgesehenen „Hygienestationen“ die Hände 
desinfizieren. 
 

 Klassenzimmer/Unterrichtsraum: Diese sind unmittelbar über die zugeordneten 
Eingänge aufzusuchen und zu betreten. Die Räume, abgesehen von den Fachräumen, 
sind ab 7.15 Uhr geöffnet. Ein nicht notwendiger Aufenthalt im Flur oder Treppenhaus ist zu 
vermeiden. 
 

 Aufenthaltsräume und Mediatheken: Diese sind bis auf weiteres geschlossen, da eine 
Trennung der Schüler*innen nach Klassenverbund dort nicht möglich ist und der 
notwendige Mindestabstand von 1,5 m bei entsprechender Belegung nicht eingehalten 
werden kann. 
Um Alternativen zu den Außenbereichen zu bieten, stehen die Klassenräume für die 
Schüler*innen in den großen Pausen (nur bei Regen oder Schnee) und der Mittagspause 
offen. Für die Oberstufen stehen ausgewiesene Arbeitsräume zur Verfügung. 
 



 
 

 Gründliche Handhygiene: Je nach Bedarf (z.B. nach dem Naseputzen, Husten oder 
Niesen; nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln; nach Kontakt mit 
Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen; vor dem 
Aufsetzen und nach dem Abnehmen eines MNS, nach dem Toiletten-Gang, vor und nach 
dem Sportunterricht) sind mehrmals täglich die Hände zu: 
 

o waschen: Mit hautschonender Flüssigseife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder, wenn dies nicht möglich 
ist, 

o desinfizieren: Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge (ein Drücker 
am Spender reicht aus) in die trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen 
Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert werden. Dabei ist auf die 
vollständige Benetzung der Hände zu achten. 
 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den 
wichtigsten Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu 
anderen Personen halten, am besten wegdrehen. 
 

 Mund-Nasen-Schutz (MNS): Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, kann durch das Tragen eines MNS verringert werden 
(Fremdschutz).  
 

 Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen oder Nase fassen. 
 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln praktizieren. 
 

 Öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie z.B. Türklinken oder Fahrstuhlknöpfe 
möglichst nicht mit der Hand anfassen, z.B. Ellenbogen benutzen. 
 

 Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust des 
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in jedem Fall zu Hause bleiben und ggf. 
medizinische Beratung/Behandlung in Anspruch nehmen. 
 

 Regelmäßiges und richtiges Lüften der Räume: Alle 20 Minuten ist eine Querlüftung 
bzw. Stoßlüftung bei vollständig geöffneten Fenstern, ggf. auch Türe über mehrere Minuten 
vorzunehmen. 
 

 Nutzung der Toilettenräume: Die Hinweisschilder zum Nutzungssystem an den 
Eingangstüren zu den Sanitärbereichen sind zu beachten. 
In den Toilettenräumen dürfen sich stets nur maximal 2 Schüler*innen aufhalten. 
Vor dem Verlassen der Toilettenräume müssen gründlich die Hände gewaschen werden. 
Im und vor den Toilettenräumen gilt ebenfalls das Abstandsgebot.  
 

 Nach der Ankunft in Königsfeld begeben sich die Schüler*innen unmittelbar in ihre 
vorgesehenen Unterrichtsräume. Die Klassenräume sind ab 7.15 Uhr geöffnet. Ein 
Aufenthalt vor dem Unterricht oder in den Pausenzeiten in den Flur- oder 
Treppenhausbereichen ist z.B. nur zum Aufsuchen der Toiletten oder eines Wechsels des 
Unterrichtsraumes gestattet.  

  



 
 Der Mensabetrieb wird ab der zweiten Schulwoche wiederaufgenommen. Beim Besuch 

der Mensa sind die entsprechenden Hygieneregeln zu beachten: 
o Beim Betreten des HCR ist zwingend ein MNS zu tragen. 
o Beim Anstehen in der Schlange ist zu anderen Klassen der Mindestabstand 

einzuhalten. Schüler*innen der eigenen Klasse müssen untereinander keinen 
Mindestabstand einhalten. 

o Die Hände sind zu desinfizieren bevor ein Tablett und Besteck aus den bereit 
gestellten Besteckkästen genommen wird. 

o Nach Erhalt der Speisen ist ein Sitzplatz im Klassenverbund einzunehmen. Sobald 
Platz genommen wurde, kann der MNS abgenommen werden. Beim Verlassen des 
Sitzplatzes ist der MNS wieder zwingend zu tragen bis das Gebäude verlassen 
wurde. 

 
 Der Pausenverkauf findet wieder statt. 

Königsfeld, 09.09.2021 


